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RS OGH 1958/10/21 4Ob89/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1958

Norm

ABGB §1480

StVDG §19 Abs3

Rechtssatz

Das Recht auf die einzelnen Pensionsraten entsteht erst am jeweiligen Anfallstag, mag auch die Begründung des

Dauerschuldverhältnisses schon Jahre zurückliegen; darauf ist bei der Handhabung des § 19 Abs 3 des 1.StVDG

(Fassung nach Art I Z 2 des 4.StVDG) wie bei der Beurteilung des Verjährungsablaufes abzustellen.
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